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Taxordnung    2 0 1 1 

für das Altersheim Melibündte Mels ab 1. Januar 2011 

 

    Hotellerie Inbegriffen sind: 3 Mahlzeiten inkl. Tischgetränke, Heizung, Strom, Wasser etc 

 Einzelzimmer    Neubau Fr. 89.-- Einzelzimmer    Altbau Fr.84.-- 
Doppelzimmer  Neubau Fr. 82.-- Ferienbett Einzelzimmer   Fr.99.-- 

  

 Betreuung Grundbetreuung             Fr. 16.--   
 Dies beinhaltet alle Grundpflege- und Betreuungsleistungen, die nicht von den 

Krankenkassen übernommen werden wie administrative Tätigkeiten, Animation, 
Aktivierung, Reinigungen und Wäschebesorgung, div. Hilfeleistungen, 
Bereitstellung von Hilfsmitteln etc. 

   

Persönliche Nicht inbegriffen sind persönliche Hygieneartikel, Coiffeur, Pedicure, grössere 

Auslagen Flickarbeiten, Fahrten zum Arzt etc. Diese werden separat verrechnet. 

 

    Abzüge Bei Ferienabwesenheit oder Spitalaufenthalt ab 3 Tagen = Fr. 15.-- / Tag 

Reduktion ab 4.Tag auf Pensionspreis (einzelne Mahlzeiten = kein Abzug). 
 

Pflegezuschläge   

  

 Die "K-Kasse-Rückerstattung" muss durch den Bewohner mittels Zusendung seiner Rechnung 
direkt bei seiner Krankenkasse eingefordert werden. 

 
Bei Anspruch auf die "Finanzierung Staat" meldet der Heimleiter dies bei der SVA, welche die 
Auszahlung an den Bewohner zusammen mit der AHV und allfälliger Ergänzungsleistung ausführt.    
    

    Austritt Bei Todesfall oder dauerndem Übertritt in ein Pflegeheim oder Spital wird der 

Zimmerpreis (Vollpension abzüglich Fr. 15.-- / Tag) für die folgenden 14 Tage in 
Rechnung gestellt, sofern in dieser Zeit das Zimmer geräumt wird. Für die 
Endreinigung des Zimmers und die administrativen und organisatorischen 
Umtriebe wird ein Pauschalpreis von Fr. 450.-- berechnet. 

 

   Kabel-TV Die TV-Kabelanschluss-Gebühr wird durch das EW in Rechnung gestellt. 

   TV-Konzession Die TV-Empfangskonzession wird durch die BILAG in Rechnung gestellt 

   Telefon Die Telefon-Gebühren werden durch die Swisscom in Rechnung gestellt. 

    

  Spezielles Alles Übrige wird im Heimreglement vom 25.Mai 2005 geregelt. 

 

Neue 
Pflege- 
Stufe 

 
BESA-

Pkt. 

Pflege-Zuschlag 
Total  

Inkl MiGeL  

Rückerstattung 
durch K-Kasse  an 

Pensionär  
Inkl. MiGeL 

Rest- 
Pflege- 
kosten 

Finanzierung 
Staat 

(alles über    
Fr 21.60) 

Persönlich zu 
übernehmende 
Pflegekosten 

1 
2 
3 

1 - 6 
7 - 13 

14 - 19 

11.50 + 0.50 
27.50 + 0.50 
43.50 + 1.50 

9.00 + 0.50 
18.00 + 0.50 
27.00 + 1.50 

2.50 
9.50 

16.50 

- 
- 
- 

2.50 
9.50 

16.50 

4 
5 
6 

20 - 26 
27 - 32 
33 - 39 

59.50 + 1.50 
75.50 + 2.00 
91.50 + 2.00 

36.00 + 1.50 
45.00 + 2.00 
54.00 + 2.00 

23.50 
30.50 
37.50 

1.90 
8.90 

15.90 

21.60 
21.60 
21.60 

7 
8 
9 

40 - 45 
46 - 52 
53 - 58 

107.50 + 2.50 
123.50 + 3.00 
139.50 + 3.00 

63.00 + 2.50 
72.00 + 3.00 
81.00 + 3.00 

44.50 
51.50 
58.50 

22.90 
29.90 
36.90 

21.60 
21.60 
21.60 

10 
11 
12 

59 - 65 
66 - 71 

72 + 

155.50 + 3.00 
  171.50 + 3.00 
  187.50 + 3.00 

90.00 + 3.00 
99.00 + 3.00 

108.00 + 3.00 

65.50 
72.50 
79.50 

43.90 
50.90 
57.90 

21.60 
21.60 
21.60 


